
Handbuch zur
Körperschaftsteuerveranlagung 2019:
KSt 2019

2020
ISBN 978-3-406-74524-9
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei 
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition.
Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage
C.H.BECK und Franz Vahlen.
beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit:

https://www.beck-shop.de/handbuch-koerperschaftsteuerveranlagung-2019-kst-2019/product/29629623?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_29629623&em_src=cp&em_cmp=pdf/29629623
https://www.beck-shop.de/?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_29629623&em_src=cp&em_cmp=pdf/29629623


über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-
Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein
umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund
700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.



Ermittlung des Einkommens § 8 KSt 

 139 

  
Druckerei C. H . Beck 

StVA-Handbuch: KSt Einzelband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Medien mit Zukunft

Erstversand, 17.03.2020    

 
Schreiben betr. Verzicht des Gesellschafter-Geschäftsführers einer Kapitalgesellschaft  

auf eine Pensionsanwartschaft als verdeckte Einlage (§ 8 Absatz 3 Satz 3 KStG);  
Verzicht auf künftig noch zu erdienende Pensionsanwartschaften  

(sog. Future Service) 

Vom 14. August 2012 (BStBl. I S. 874) 

(BMF IV C 2 – S 2743/10/10001:001; DOK 2012/0652306) 
 
Unter Bezugnahme auf die Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur ertrag-

steuerlichen Behandlung des Verzichts eines Gesellschafter-Geschäftsführers auf eine Pensionsan-
wartschaft gegenüber seiner Kapitalgesellschaft Folgendes:  
1 Nach dem BFH-Beschluss vom 9. Juni 1997 (GrS 1/94 – BStBl. 1998 II S. 307) führt der durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasste Verzicht eines Gesellschafter-Geschäftsführers auf eine werthaltige 
Forderung gegenüber seiner Kapitalgesellschaft zu einer verdeckten Einlage nach § 8 Absatz 3 Satz 3 
KStG in die Kapitalgesellschaft und zu einem Zufluss von Einnahmen beim Gesellschafter-Geschäfts-
führer. Diese Grundsätze gelten auch bei einem Verzicht des Gesellschafter-Geschäftsführers auf eine 
Pensionsanwartschaft. Für die Bewertung der verdeckten Einlage ist dabei nach dem BFH-Urteil vom 
15. Oktober 1997 (I R 58/93 – BStBl. 1998 II S. 305) auf den Teilwert der Pensionsanwartschaft des 
Gesellschafter-Geschäftsführers abzustellen und nicht auf den gemäß § 6 a EStG ermittelten Teilwert 
der Pensionsverbindlichkeit der Kapitalgesellschaft. Der Teilwert ist dabei unter Beachtung der allge-
meinen Teilwertermittlungsgrundsätze im Zweifel nach den Wiederbeschaffungskosten zu ermitteln. 
Demnach kommt es darauf an, welchen Betrag der Versorgungsberechtigte zu dem Zeitpunkt des 
Verzichtes hätte aufwenden müssen, um eine gleich hohe Pensionsanwartschaft gegen einen ver-
gleichbaren Schuldner zu erwerben. Dabei kann die Bonität des Forderungsschuldners berücksichtigt 
werden. Außerdem kann von Bedeutung sein, ob die Pension unverfallbar ist oder ob sie voraussetzt, 
dass der Berechtigte bis zum Pensionsfall für den Verpflichteten nichtselbständig tätig ist (BFH-Urteil 
vom 15. Oktober 1997 – I R 58/93 – BStBl. 1998 II S. 305). 

2 Im Falle des vollständigen Verzichts auf eine Pensionsanwartschaft vor Eintritt des Versorgungsfalls 
liegt eine verdeckte Einlage in Höhe des bis zum Verzichtszeitpunkt bereits erdienten Anteils des Ver-
sorgungsanspruches vor. Bei einem teilweisen Verzicht ist eine verdeckte Einlage insoweit anzuneh-
men, als der Barwert der bis zu dem Verzichtszeitpunkt bereits erdienten Versorgungsleistungen des 
Gesellschafter-Geschäftsführers den Barwert der nach dem Teilverzicht noch verbleibenden Ver- 
sorgungsleistungen übersteigt. Dies gilt unabhängig davon, ob sich die Verzichtsvereinbarung der 
Bezeichnung nach nur auf künftig noch zu erdienende Anwartschaften (sog. Future Service) bezieht 
oder ob es sich dabei um eine durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Änderung einer Pensi-
onszusage handelt, die mit einer Reduzierung der bisher zugesagten Versorgungsleistungen verbun-
den ist. 

3 Es wird nicht beanstandet, wenn als erdienter Teil der Versorgungsleistungen bei einer Leistungs-
zusage an einen beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer der Teilanspruch aus den bisher 
zugesagten Versorgungsleistungen angesetzt wird, der dem Verhältnis der ab Erteilung der Pensions-
zusage bis zum Verzichtszeitpunkt abgeleisteten Dienstzeit (s) einerseits und der ab Erteilung der Pen-
sionszusage bis zu der in der Pensionszusage vorgesehenen festen Altersgrenze (t) andererseits ent-
spricht (zeitanteilig erdienter Anwartschaftsbarwert ab Pensionszusage – s/t). Bei einem nicht 
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer ist insoweit nicht auf den Zeitpunkt der (erstmaligen) 
Erteilung einer Pensionszusage, sondern auf den Beginn des Dienstverhältnisses abzustellen (sog. 
m/n-Anwartschaftsbarwert).   
Beispiel: 
– Beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH, geb. 1. Januar 1960 
– Diensteintritt in die GmbH am 1. Januar 1986 
– Zusage am 1. Januar 1996 einer Alters- und Invalidenrente über 3000 €/monatlich 
– Pensionseintritt mit Vollendung des 66. Lebensjahres 
– Herabsetzung der Versorgungsanwartschaft am 1. Januar 2011 auf 1500 €/monatlich  
Lösung: 
Ermittlung des erdienten Anteils der Versorgungsleistungen zum Zeitpunkt der Herabsetzung: 
Quotient nach Rz. 3: tatsächlich geleistete Dienstjahre ab Zusageerteilung (da beherrschend)/maximal mögliche 
Dienstjahre ab Zusageerteilung = 15/30 = 0,5 
Erdienter Anteil zum 1. Januar 2011: 1500 €/monatlich  
Ergebnis: 
Da die nach Herabsetzung noch verbleibenden Versorgungsleistungen genau dem bereits erdienten Anteil entspre-
chen, beträgt der Wert der verdeckten Einlage nach § 8 Absatz 3 Satz 3 KStG 0 €.  
4 Bei der Berechnung des Barwerts der bis zum Verzichtszeitpunkt erdienten sowie des Barwerts der 
danach herabgesetzten Pensionsanwartschaft sind die gleichen, im Verzichtszeitpunkt anerkannten 
Rechnungsgrundlagen und anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik anzuwenden. Es wird 
dabei für den Barwertvergleich nicht beanstandet, wenn die Rechnungsgrundlagen verwendet werden, 
die am vorangegangenen Bilanzstichtag der steuerlichen Bewertung der Pensionsverpflichtung 
zugrunde lagen. 
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R 8.10 Verluste bei Körperschaften  
– unbesetzt – 
 

H 8.10 
Sanierungsfälle (§ 8 Abs. 4 Satz 3 KStG a. F.). In Sanierungsfällen nach § 8 Abs. 4 

Satz 3 KStG a. F. → BMF vom 16. 4. 1999, BStBl. I S. 455. 
 

R 8.11 Mitgliedsbeiträge 
(1) 1Mitgliedsbeiträge i. S. v. § 8 Abs. 5 KStG sind Beiträge, die die Mitglieder einer Perso-

nenvereinigung lediglich in ihrer Eigenschaft als Mitglieder nach der Satzung zu entrichten ha-
ben. 2Sie dürfen der Personenvereinigung nicht für die Wahrnehmung besonderer geschäftli-
cher Interessen oder für Leistungen zugunsten ihrer Mitglieder zufließen. 3Der Beurteilung als 
echter Mitgliedsbeitrag steht es entgegen, wenn die Beitragshöhe von der tatsächlichen Inan-
spruchnahme für Leistungen durch die Mitglieder abhängt. 

(2) 1Mitgliedsbeiträge, die auf Grund der Satzung erhoben werden, bleiben bei der Ermitt-
lung des Einkommens von unbeschränkt oder beschränkt körperschaftsteuerpflichtigen Perso-
nenvereinigungen außer Ansatz (§ 8 Abs. 5 KStG). 2Es genügt, dass eine der folgenden Voraus-
setzungen erfüllt ist: 
1. Die Satzung bestimmt Art und Höhe der Mitgliedsbeiträge. 
2. Die Satzung sieht einen bestimmten Berechnungsmaßstab vor. 
3. Die Satzung bezeichnet ein Organ, das die Beiträge der Höhe nach erkennbar festsetzt. 
3Bei den nicht zur Führung von Büchern verpflichteten Personenvereinigungen zählen echte 
Mitgliedsbeiträge bereits mangels Zurechenbarkeit zu einer Einkunftsart nicht zu den steuer-
pflichtigen Einkünften. 4Das gilt auch für die mit ihnen in Verbindung stehenden Ausgaben, 
die mithin regelmäßig dem ideellen Bereich der Körperschaft zuzurechnen sind und demzufolge 
die steuerpflichtigen Einkünfte nicht mindern. 

(3) 1Dient eine Personenvereinigung auch der wirtschaftlichen Förderung der Einzelmitglie-
der, sind die Beiträge an diese Vereinigung insoweit keine Mitgliedsbeiträge i. S. v. § 8 Abs. 5 
KStG, sondern pauschalierte Gegenleistungen für die Förderung durch die Vereinigung, und 
zwar auch dann, wenn die Vereinigung keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausübt. 2 In 
diesem Fall sind die Mitgliedsbeiträge durch Schätzung in einen steuerfreien Teil (reine Mit-
gliedsbeiträge) und in einen steuerpflichtigen Teil (pauschalierte Gegenleistungen) aufzuteilen. 

(4) 1Bei Versicherungsunternehmen ist § 8 Abs. 5 KStG auf Leistungen der Mitglieder, die 
ein Entgelt für die Übernahme der Versicherung darstellen, nicht anzuwenden. 2Bei → VVaG 
können jedoch steuerfreie Mitgliedsbeiträge in Betracht kommen, z. B. Eintrittsgelder unter 
besonderen Voraussetzungen. 

 
H 8.11 
Abgrenzung zu Leistungsentgelten. Vereinsbeiträge, die ein Entgelt für bestimmte Leistun-

gen des Vereins zugunsten seiner Mitglieder darstellen, sind keine Mitgliedsbeiträge i. S. v. § 8 
Abs. 5 KStG. Beschränkt sich die Tätigkeit des Vereins darauf, seinen Mitgliedern preisgünsti-
ge Reisen zu vermitteln und zinsgünstige Darlehen zu gewähren, sind die gesamten Beiträge 
Entgelt für diese Leistungen, auch wenn diese pauschal erhoben werden (→ BFH vom 28. 6. 
1989, I R 86/85, BStBl. 1990 II S. 550). 
 

Nichtabzugsfähigkeit des mit Mitgliedsbeiträgen in Verbindung stehenden Aufwands. 
Zahlt ein Mitglied beim Eintritt in eine Kreditgenossenschaft zur Abgeltung des mit dem 
Eintritt verbundenen Aufwands ein einmaliges Eintrittsgeld, kann dieses in vollem Umfang als 
Mitgliedsbeitrag nach § 8 Abs. 5 KStG steuerfrei sein. Ist das der Fall, ist der mit dem Eintritt 
in wirtschaftlichem Zusammenhang stehende Aufwand gem. § 3 c EStG nicht abzugsfähig 
(→ BFH vom 19. 2. 1964, I 179/62 U, BStBl. III S. 277). 

 Ein bloß mittelbarer Zusammenhang reicht aber zur Anwendung des § 3 c EStG nicht aus 
(→ BFH vom 11. 10. 1989, I R 208/85, BStBl. 1990 II S. 88). 
 

Schätzung des Leistungsentgelts bei Erhebung nicht kostendeckender Entgelte für 
Sonderleistungen. Werden für Sonderleistungen der Personenvereinigung an die einzelnen 
Mitglieder keine oder keine kostendeckenden Entgelte gefordert, kann in den allgemeinen 
Mitgliedsbeiträgen teilweise ein ggf. im Wege der Schätzung zu ermittelndes Leistungsentgelt 
enthalten sein (→ BFH vom 9. 2. 1965, I 25/63 U, BStBl. III S. 294). 

 Die Umlagebeträge, die Interessengemeinschaften zur gemeinsamen Bewirtschaftung von Ge-
meindewaldungen von den beteiligten Gemeinden nach dem Verhältnis ihres flächenmäßigen 
Waldbesitzes zur Gesamtfläche des betreuten Waldes erheben, sind (ggf. im Wege der Schät-
zung) in Entgelte für Einzelleistungen und echte Mitgliedsbeiträge für Gemeinschaftsleistungen 
aufzuteilen (→ BFH vom 22. 11. 1963, V 47/61 U, BStBl. 1964 III S. 147). 
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VVaG. Bei den Mitgliederleistungen an VVaG ist zwischen steuerpflichtigen Versicherungsbei-
trägen und steuerfreien Einlagen zu unterscheiden. Im Allgemeinen werden Eintrittsgelder 
insoweit, als ein Rückzahlungsanspruch beim Austritt besteht, der in seiner Höhe genau fest-
gelegt ist und nicht vom Betriebsergebnis abhängt, steuerfreie Einlagen darstellen (→ BFH 
vom 21. 4. 1953, I 32/53 U, BStBl. III S. 175). 
 

Werbeverband. Umlagen, die pauschalierte Entgelte der einzelnen Mitglieder für die Förde-
rung ihrer wirtschaftlichen Einzelinteressen durch zusammengefasste Werbung darstellen, sind 
keine Mitgliedsbeiträge i. S. d. § 8 Abs. 5 KStG (→ BFH vom 8. 6. 1966, I 151/63, BStBl. III 
S. 632). 
 

R 8.12 Haus- und Grundeigentümervereine, Mietervereine 
(1) 1Die Mitgliedsbeiträge zu Haus- und Grundeigentümervereinen sowie zu Mietervereinen 

enthalten i. d. R. Entgelte für die Gewährung besonderer wirtschaftlicher Vorteile, z. B. Rechts-
beratung, Prozessvertretung. 2Sie sind deshalb keine reinen Mitgliedsbeiträge i. S. v. § 8 Abs. 5 
KStG. 3Um eine einfache und gleichmäßige Besteuerung der in Satz 1 bezeichneten Vereine zu 
gewährleisten, ist bei der Abgrenzung der steuerfreien Mitgliedsbeiträge von den steuerpflichti-
gen Beträgen sowie bei der Berechnung der hiervon abzuziehenden Ausgaben wie folgt zu ver-
fahren: 
1. 1Von den eigenen Beitragseinnahmen (= gesamte Beitragseinnahmen abzüglich der an über-

geordnete Verbände abgeführten Beträge) sind 20% als steuerpflichtige Einnahmen anzuse-
hen. 2Erhebt der Verein neben den Beiträgen besondere Entgelte, z. B. für Prozessvertretun-
gen, sind diese Entgelte den steuerpflichtigen Einnahmen voll hinzuzurechnen. 

2. 1Von den Ausgaben des Vereins, die mit den eigenen Beitragseinnahmen und den daneben 
erhobenen besonderen Entgelten in unmittelbarem Zusammenhang stehen, ist der Teil abzu-
ziehen, der dem Verhältnis der steuerpflichtigen Einnahmen zu den eigenen Beitragseinnah-
men zuzüglich der daneben erhobenen besonderen Entgelte entspricht. 2Werden jedoch die 
mit den steuerpflichtigen Einnahmen zusammenhängenden Ausgaben gesondert ermittelt, 
sind die gesondert ermittelten Ausgaben abzuziehen. 

3. 1Übersteigen die abzuziehenden Ausgaben die steuerpflichtigen Einnahmen ständig, d. h. in 
mehreren aufeinanderfolgenden Jahren, ist erkennbar, dass der als steuerpflichtig behandelte 
Betrag von 20% der eigenen Beitragseinnahmen zu niedrig ist. 2Er ist dann angemessen zu 
erhöhen, dass im Durchschnitt mehrerer Jahre die abziehbaren Ausgaben nicht höher als die 
steuerpflichtigen Einnahmen sind. 
(2) Die übrigen steuerpflichtigen Einkünfte, z. B. aus dem Verkauf von Vordrucken und Alt-

material, aus Kapitalvermögen und aus Vermietung und Verpachtung, sind nach den allgemei-
nen steuerrechtlichen Grundsätzen zu ermitteln. 

 
H 8.12 
Aufteilung der Mitgliedsbeiträge bei Haus- und Grundbesitzervereinen sowie Mieter-

vereinen. Zur Zulässigkeit der von der Finanzverwaltung vorgesehenen pauschalen Auftei-
lung der Mitgliedsbeiträge in echte Mitgliedsbeiträge und Leistungsentgelte → BFH vom 
5. 6. 1953, I 104/52 U, BStBl. III S. 212. 

 Zur Notwendigkeit des Ansatzes eines höheren prozentualen Einnahmeanteils für steuer-
pflichtige Leistungen bei ansonsten anhaltender Erzielung von Verlusten → BFH vom 9. 2. 
1965, I 25/63 U, BStBl. III S. 294. 
 
Beispiel zur Aufteilung:  

  € € 
Vereinnahmte Mitgliedsbeiträge   130 000 
An den Landesverband sind abgeführt   – 30 000 
Eigene Beitragseinnahmen   100 000 
    
Steuerpflichtige Einnahmen:    
20% von 100 000 €  20 000  
Entgelte für Prozessvertretungen  + 4 000 24 000 
    
Die Ausgaben, die mit den eigenen Beitragseinnahmen (100 000 €) und den Entgelten für Prozessvertretungen 
(4000 €) zusammenhängen, betragen 90 000 €.  

 €  € 
Abzuziehen sind 90 000 × 24 000  – 20 769 
 104 000   
Überschuss   3 231 
 
Würden die gesondert festgestellten abziehbaren Ausgaben 27.000 € betragen und würde sich weiter ergeben, 
dass die Ausgaben auch in den vorangegangenen Jahren die steuerpflichtigen Einnahmen überstiegen haben, 
müsste der Satz von 20% angemessen erhöht werden. 
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R 8.13 Sonstige Vereine und Einrichtungen 
(1) 1Die von Obst- und Gartenbauvereinen erhobenen Mitgliedsbeiträge enthalten 

i. d. R. Entgelte für die Gewährung besonderer wirtschaftlicher Vorteile. 2Sie sind deshalb keine 
reinen Mitgliedsbeiträge i. S. v. § 8 Abs. 5 KStG. 3Bei der Abgrenzung der steuerfreien Mit-
gliedsbeiträge von den steuerpflichtigen Beträgen ist R 8.12 entsprechend anzuwenden.  

(2) 1Die von den Kleingärtner- und Siedlervereinen erhobenen Beiträge enthalten i. d. R. 
keine Entgelte für die Gewährung besonderer wirtschaftlicher Vorteile. 2 Im Allgemeinen beste-
hen deshalb aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung keine Bedenken, diese Beiträge ohne 
Prüfung als Mitgliedsbeiträge i. S. v. § 8 Abs. 5 KStG anzusehen. 

(3) 1Sind Tierzuchtverbände oder Vatertierhaltungsvereine nicht steuerbegünstigt und infol-
gedessen nicht nur mit ihren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, sondern in vollem Umfang 
steuerpflichtig, dann werden die Beiträge der Mitglieder zum großen Teil keine steuerfreien Mit-
gliedsbeiträge i. S. v. § 8 Abs. 5 KStG sein, weil sie Entgelte der Mitglieder für wirtschaftliche 
Leistungen enthalten. 2Aus Vereinfachungsgründen ist bei der Abgrenzung der steuerfreien 
Mitgliedsbeiträge von den steuerpflichtigen Beträgen wie folgt zu verfahren: 3Die Beitragsein-
nahmen sind nur i. H. v. 50% als steuerpflichtig zu behandeln. 4Die mit den Beitragseinnahmen 
in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Ausgaben sind dementsprechend nur mit 50% zu 
berücksichtigen. 5Zu den Beitragseinnahmen gehören außer den Mitgliedsbeiträgen auch die 
Beträge, die nicht laufend, sondern einmalig als sog. Gebühren entrichtet werden, z. B. für die 
Herdbucheintragungen, für den Nachweis der Abstammung, für die Anerkennung und Um-
schreibung, für die Vermittlung des Absatzes von Zuchttieren, für das Brennen von Vieh, für 
Ohrmarken und Geflügelringe und Deckgelder von Mitgliedern. 6Voraussetzung ist, dass diese 
Gebühren nach Art und Höhe in der Satzung oder in der Gebührenordnung genau bestimmt 
sind. 7 Im Übrigen sind die steuerpflichtigen Einkünfte, z. B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermö-
gen, Vermietung und Verpachtung, sonstige Einkünfte i. S. d. § 22 EStG, nach den allgemeinen 
steuerrechtlichen Grundsätzen zu ermitteln. 

(4) Die Bestimmungen in Absatz 3 gelten nicht für die Verbände und Vereine der Pelztier-
züchter. 

(5) 1Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs können BgA von jPöR oder Perso-
nenvereinigungen sein. 2 Im ersten Fall können sie eine Steuerbefreiung für Mitgliedsbeiträge 
nicht in Anspruch nehmen. 3 Im zweiten Fall sind die Beiträge oft keine reinen Mitgliedsbeiträ-
ge (§ 8 Abs. 5 KStG), weil sie auch Entgelte der Mitglieder für wirtschaftliche Vorteile enthal-
ten. 4Aus Vereinfachungsgründen bestehen keine Bedenken, in diesen Fällen nur 25% der Bei-
tragseinnahmen als steuerpflichtige Einnahmen zu behandeln. 5Die Ausgaben, die mit den 
Beitragseinnahmen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, sind dementspre-
chend nur mit 25% abzuziehen. 6R 8.12 ist entsprechend anzuwenden. 7 Im Übrigen sind die 
steuerpflichtigen Einkünfte, z. B. aus dem Verkauf von Zeitungen oder Fahrkarten, nach den 
allgemeinen steuerrechtlichen Grundsätzen zu ermitteln. 8Die Zuschüsse, die gemeindliche 
Fremdenverkehrseinrichtungen von den Gemeinden erhalten, sind steuerfrei zu lassen. 

 
H 8.13 
Lohnsteuerhilfevereine. Die von Lohnsteuerhilfevereinen (→ H 5.1 Abgrenzung) erhobenen 

Beiträge sind in vollem Umfang steuerpflichtige Entgelte für Gegenleistungen der Vereine an 
ihre Mitglieder. § 8 Abs. 5 KStG findet keine Anwendung (→ BFH vom 29. 8. 1973, 
I R 234/71, BStBl. 1974 II S. 60). 
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Erstversand KSt KSt  
§ 8a1 Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen bei Körperschaften  

(Zinsschranke) 
(1) 1 2

 
· 3

 § 4 h Abs. 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes4 ist mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass anstelle des maßgeblichen Gewinns das maßgebliche Einkommen 
tritt. 2Maßgebliches Einkommen ist das nach den Vorschriften des Einkommensteu-
ergesetzes und dieses Gesetzes ermittelte Einkommen mit Ausnahme der §§ 4 h4 und 
10 d des Einkommensteuergesetzes und des § 9 Abs. 1 Nr. 2 dieses Gesetzes. 3 5

 Die 
§§ 8 c und 8 d gelten für den Zinsvortrag nach § 4 h Absatz 1 Satz 5 des Einkom-
mensteuergesetzes4 mit der Maßgabe entsprechend, dass stille Reserven im Sinne des 
§ 8 c Absatz 1 Satz 6 nur zu berücksichtigen sind, soweit sie die nach § 8 c Absatz 1 
Satz 5 und § 8 d Absatz 2 Satz 1 abziehbaren nicht genutzten Verluste übersteigen. 
4Auf Kapitalgesellschaften, die ihre Einkünfte nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Einkommen-
steuergesetzes ermitteln, ist § 4 h des Einkommensteuergesetzes4 sinngemäß anzuwen-
den. 

(2)6 § 4 h Abs. 2 Satz 1 Buchstabe b des Einkommensteuergesetzes4 ist nur anzu-
wenden, wenn die Vergütungen für Fremdkapital an einen zu mehr als einem Viertel 
unmittelbar oder mittelbar am Grund- oder Stammkapital beteiligten Anteilseigner, 
eine diesem nahe stehende Person (§ 1 Abs. 2 des Außensteuergesetzes vom 8. Sep-
tember 1972 – BGBl. I S. 1713 –, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
28. Mai 2007 – BGBl. I S. 914 – geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung) oder einen Dritten, der auf den zu mehr als einem Viertel am Grund- oder 
Stammkapital beteiligten Anteilseigner oder eine diesem nahe stehende Person zu-
rückgreifen kann, nicht mehr als 10 Prozent der die Zinserträge übersteigenden 
Zinsaufwendungen der Körperschaft im Sinne des § 4 h Abs. 3 des Einkommensteu-
ergesetzes4 betragen und die Körperschaft dies nachweist.7 

(3)6 1§ 4 h Abs. 2 Satz 1 Buchstabe c des Einkommensteuergesetzes4 ist nur anzu-
wenden, wenn die Vergütungen für Fremdkapital der Körperschaft oder eines ande-
ren demselben Konzern zugehörenden Rechtsträgers an einen zu mehr als einem 
Viertel unmittelbar oder mittelbar am Kapital beteiligten Gesellschafter einer kon-
zernzugehörigen Gesellschaft, eine diesem nahe stehende Person (§ 1 Abs. 2 des Au-
ßensteuergesetzes) oder einen Dritten, der auf den zu mehr als einem Viertel am 
Kapital beteiligten Gesellschafter oder eine diesem nahe stehende Person zurückgrei-
fen kann, nicht mehr als 10 Prozent der die Zinserträge übersteigenden Zinsaufwen-
dungen des Rechtsträgers im Sinne des § 4 h Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes4 
betragen und die Körperschaft dies nachweist. 2Satz 1 gilt nur für Zinsaufwendun-
gen aus Verbindlichkeiten, die in dem voll konsolidierten Konzernabschluss nach 
§ 4 h Abs. 2 Satz 1 Buchstabe c des Einkommensteuergesetzes4 ausgewiesen sind und 
bei Finanzierung durch einen Dritten einen Rückgriff gegen einen nicht zum Kon-
zern gehörenden Gesellschafter oder eine diesem nahe stehende Person auslösen. 

Zinsschranke (§ 4h EStG) Zinsschranke (§ 4h EStG) 
§ 4 h8 Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen (Zinsschranke) 

(1)9 1Zinsaufwendungen eines Betriebs sind abziehbar in Höhe des Zinsertrags, darüber hinaus nur bis 
zur Höhe des verrechenbaren EBITDA. 2Das verrechenbare EBITDA ist 30 Prozent des um die Zins-
aufwendungen und um die nach § 6 Absatz 2 Satz 1 abzuziehenden, nach § 6 Absatz 2 a Satz 2 ge-
winnmindernd aufzulösenden und nach § 7 abgesetzten Beträge erhöhten und um die Zinserträge vermin-
derten maßgeblichen Gewinns. 3Soweit das verrechenbare EBITDA die um die Zinserträge geminderten 
Zinsaufwendungen des Betriebs übersteigt, ist es in die folgenden fünf Wirtschaftsjahre vorzutragen 
(EBITDA-Vortrag); ein EBITDA-Vortrag entsteht nicht in Wirtschaftsjahren, in denen Absatz 2 die 
Anwendung von Absatz 1 Satz 1 ausschließt. 4Zinsaufwendungen, die nach Satz 1 nicht abgezogen 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 8 a erstmals anzuwenden für Wj., die nach dem 25. Mai 2007 beginnen und nicht vor dem 1. Januar 2008 enden. 
2 § 8 a Abs. 1 Satz 1 in dieser Fassung erstmals anzuwenden für Wj., die nach dem 31. 12. 2009 enden. 
3 Hinweis auf 2 BvL 1/16; BFH-Beschl. v. 14. 10. 2015 I R 20/15, BFHE 252, 44: Es wird eine Entscheidung des 

BVerfG darüber eingeholt, ob § 4 h EStG 2002 i. d. F. des Bürgerentlastungsgesetzes Krankenversicherung iVm § 8 Abs. 1 
und § 8 a KStG 2002 i. d. F. des UntStRefG 2008 gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstößt. 

Zur Frage der AdV siehe BFH I B 85/13, BStBl. 2014 II S. 947: Es ist ernstlich zweifelhaft, ob die Einschränkung des 
Betriebsausgabenabzugs für Zinsaufwendungen gemäß § 4 h EStG 2002 n. F. (sog. Zinsschranke) mit Art. 3 Abs. 1 GG 
vereinbar ist. Die Finanzverwaltung wendet das Urteil über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht an. (BMF-Schrb. v. 
13. 11. 2014 IV C 2-S 2742-a/07/10001:009, BStBl. 2014 I S. 1516). 

4 § 4 h EStG im Anschluss abgedruckt. 
5 § 8 a Abs. 1 Satz 3 in dieser Fassung erstmals anzuwenden ab VZ 2017. 
6 § 8 a Abs. 2 und 3 nicht anzuwenden in den Fällen des § 34 Abs. 4. 
7 BFH-Beschluss v. 13. 3. 2012 I B 111/11, BStBl. 2012 II S. 611: Es ist ernstlich zweifelhaft, ob § 8 a Abs. 2 Alternative 3 

KStG 2002 n. F. jedenfalls insoweit verfassungsrechtlichen Anforderungen standhält, als dadurch nicht nur sog. Back-to-back-
Finanzierungen, sondern auch übliche Fremdfinanzierungen von Kapitalgesellschaften bei Banken erfasst und damit die entspre-
chenden Zinsaufwendungen der Betriebsausgabenabzugsbeschränkung der sog. Zinsschranke unterworfen werden.  

8 § 4 h EStG in der für VZ 2019 geltenden Fassung. 
9 § 4 h Abs. 1 i. d. F. des Gesetzes v. 22. 12. 2009 (BGBl. I S. 3950). Erstmals anzuwenden für Wj., die nach dem 31. 12. 2009 

enden. 
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werden können, sind bis zur Höhe der EBITDA-Vorträge aus vorangegangenen Wirtschaftsjahren abzieh-
bar und mindern die EBITDA-Vorträge in ihrer zeitlichen Reihenfolge. 5Danach verbleibende nicht ab-
ziehbare Zinsaufwendungen sind in die folgenden Wirtschaftsjahre vorzutragen (Zinsvortrag). 6Sie er- 
höhen die Zinsaufwendungen dieser Wirtschaftsjahre, nicht aber den maßgeblichen Gewinn. 

(2) 1Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn 
 a) der Betrag der Zinsaufwendungen, soweit er den Betrag der Zinserträge übersteigt, weniger als drei Milli-

onen Euro1 beträgt, 
 b) der Betrieb nicht oder nur anteilmäßig zu einem Konzern gehört oder 
 c) der Betrieb zu einem Konzern gehört und seine Eigenkapitalquote am Schluss des vorangegangenen 

Abschlussstichtages gleich hoch oder höher ist als die des Konzerns (Eigenkapitalvergleich). 2Ein Unter-
schreiten der Eigenkapitalquote des Konzerns um bis zu zwei Prozentpunkte2 ist unschädlich. 

  3Eigenkapitalquote ist das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme; sie bemisst sich nach dem 
Konzernabschluss, der den Betrieb umfasst, und ist für den Betrieb auf der Grundlage des Jahresab-
schlusses oder Einzelabschlusses zu ermitteln. 4Wahlrechte sind im Konzernabschluss und im Jahresab-
schluss oder Einzelabschluss einheitlich auszuüben; bei gesellschaftsrechtlichen Kündigungsrechten ist in-
soweit mindestens das Eigenkapital anzusetzen, das sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs 
ergeben würde. 5Bei der Ermittlung der Eigenkapitalquote des Betriebs ist das Eigenkapital um einen 
im Konzernabschluss enthaltenen Firmenwert, soweit er auf den Betrieb entfällt, und um die Hälfte von 
Sonderposten mit Rücklagenanteil (§ 273 des Handelsgesetzbuchs) zu erhöhen sowie um das Eigenka-
pital, das keine Stimmrechte vermittelt – mit Ausnahme von Vorzugsaktien –, die Anteile an anderen 
Konzerngesellschaften und um Einlagen der letzten sechs Monate vor dem maßgeblichen Abschlussstich-
tag, soweit ihnen Entnahmen oder Ausschüttungen innerhalb der ersten sechs Monate nach dem maßgeb-
lichen Abschlussstichtag gegenüberstehen, zu kürzen. 6Die Bilanzsumme ist um Kapitalforderungen zu 
kürzen, die nicht im Konzernabschluss ausgewiesen sind und denen Verbindlichkeiten im Sinne des 
Absatzes 3 in mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen. 7Sonderbetriebsvermögen ist dem Betrieb der 
Mitunternehmerschaft zuzuordnen, soweit es im Konzernvermögen enthalten ist.§ 8a  

  8Die für den Eigenkapitalvergleich maßgeblichen Abschlüsse sind einheitlich nach den International 
Financial Reporting Standards (IFRS) zu erstellen. 9Hiervon abweichend können Abschlüsse nach 
dem Handelsrecht eines Mitgliedstaats der Europäischen Union verwendet werden, wenn kein Konzern-
abschluss nach den IFRS zu erstellen und offen zu legen ist und für keines der letzten fünf Wirtschafts-
jahre ein Konzernabschluss nach den IFRS erstellt wurde; nach den Generally Accepted Accounting 
Principles der Vereinigten Staaten von Amerika (US-GAAP) aufzustellende und offen zu legende Ab-
schlüsse sind zu verwenden, wenn kein Konzernabschluss nach den IFRS oder dem Handelsrecht eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union zu erstellen und offen zu legen ist. ADer Konzernabschluss 
muss den Anforderungen an die handelsrechtliche Konzernrechnungslegung genügen oder die Vorausset-
zungen erfüllen, unter denen ein Abschluss nach den §§ 291 und 292 des Handelsgesetzbuchs befrei-
ende Wirkung hätte. BWurde der Jahresabschluss oder Einzelabschluss nicht nach denselben Rechnungs-
legungsstandards wie der Konzernabschluss aufgestellt, ist die Eigenkapitalquote des Betriebs in einer 
Überleitungsrechnung nach den für den Konzernabschluss geltenden Rechnungslegungsstandards zu er-
mitteln. CDie Überleitungsrechnung ist einer prüferischen Durchsicht zu unterziehen. DAuf Verlangen 
der Finanzbehörde ist der Abschluss oder die Überleitungsrechnung des Betriebs durch einen Abschluss-
prüfer zu prüfen, der die Voraussetzungen des § 319 des Handelsgesetzbuchs erfüllt. 

  E Ist ein dem Eigenkapitalvergleich zugrunde gelegter Abschluss unrichtig und führt der zutreffende Ab-
schluss zu einer Erhöhung der nach Absatz 1 nicht abziehbaren Zinsaufwendungen, ist ein Zuschlag 
entsprechend § 162 Absatz 4 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung festzusetzen. FBemessungsgrundlage 
für den Zuschlag sind die nach Absatz 1 nicht abziehbaren Zinsaufwendungen. G§ 162 Absatz 4 
Satz 4 bis 6 der Abgabenordnung gilt sinngemäß. 

2 Ist eine Gesellschaft, bei der der Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen ist, unmittelbar oder mit-
telbar einer Körperschaft nachgeordnet, gilt für die Gesellschaft § 8 a Absatz 2 und 3 des Körperschaftsteu-
ergesetzes entsprechend. 

(3) 1Maßgeblicher Gewinn ist der nach den Vorschriften dieses Gesetzes mit Ausnahme des Absatzes 1 
ermittelte steuerpflichtige Gewinn. 2Zinsaufwendungen sind Vergütungen für Fremdkapital, die den maß-
geblichen Gewinn gemindert haben. 3Zinserträge sind Erträge aus Kapitalforderungen jeder Art, die den 
maßgeblichen Gewinn erhöht haben. 4Die Auf- und Abzinsung unverzinslicher oder niedrig verzinslicher 
Verbindlichkeiten oder Kapitalforderungen führen ebenfalls zu Zinserträgen oder Zinsaufwendungen. 5Ein 
Betrieb gehört zu einem Konzern, wenn er nach dem für die Anwendung des Absatzes 2 Satz 1 Buchstabe c 
zugrunde gelegten Rechnungslegungsstandard mit einem oder mehreren anderen Betrieben konsolidiert  
wird oder werden könnte. 6Ein Betrieb gehört für Zwecke des Absatzes 2 auch zu einem Konzern, wenn 
seine Finanz- und Geschäftspolitik mit einem oder mehreren anderen Betrieben einheitlich bestimmt werden 
kann. 

(4)2 1Der EBITDA-Vortrag und der Zinsvortrag sind gesondert festzustellen. 2Zuständig ist das für 
die gesonderte Feststellung des Gewinns und Verlusts der Gesellschaft zuständige Finanzamt, im Übrigen 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 4 h Abs. 2 Satz 1 Buchst. a EStG i. d. F. des Gesetzes v. 16. 7. 2009 erstmals anzuwenden für Wj., die nach dem 
25. Mai 2007 beginnen und nicht vor dem 1. Januar 2008 enden. 

2 § 4 h Abs. 2 Satz 1 Buchst. c, Abs. 4 EStG i. d. F. des Gesetzes v. 22. 12. 2009 (BGBl. I S. 3950). Erstmals anzuwenden 
für Wj., die nach dem 31. 12. 2009 enden. 
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das für die Besteuerung zuständige Finanzamt. 3§ 10 d Absatz 4 gilt sinngemäß. 4Feststellungsbescheide 
sind zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit sich die nach Satz 1 festzustellenden Beträge ändern. 

(5)1 1Bei Aufgabe oder Übertragung des Betriebs gehen ein nicht verbrauchter EBITDA-Vortrag und 
ein nicht verbrauchter Zinsvortrag unter. 2Scheidet ein Mitunternehmer aus einer Gesellschaft aus, gehen 
der EBITDA-Vortrag und der Zinsvortrag anteilig mit der Quote unter, mit der der ausgeschiedene Gesell-
schafter an der Gesellschaft beteiligt war. 3 2 § 8 c des Körperschaftsteuergesetzes ist auf den Zinsvortrag 
einer Gesellschaft entsprechend anzuwenden, soweit an dieser unmittelbar oder mittelbar eine Körperschaft 
als Mitunternehmer beteiligt ist.  
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1 2 3 4 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder 

wird zu Anwendungsfragen des § 4 h EStG und des § 8 a KStG in der Fassung des Unternehmensteu-
erreformgesetzes 2008 vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912, BStBl. I S. 630) – Zinsschranke – wie 
folgt Stellung genommen:  

I. Zeitliche Anwendung 

1 Die Zinsschranke ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 25. Mai 2007 (Tag 
des Beschlusses des Deutschen Bundestags über das Unternehmensteuerreformgesetz 2008) begin-
nen und nicht vor dem 1. Januar 2008 enden (§ 52 Abs. 12 d EStG, § 34 Abs. 6 a Satz 3 KStG).  

II. Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen 
(§ 4 h Abs. 1 EStG, § 8 a Abs. 1 KStG) 

1. Betrieb 
2 § 4 h EStG ist eine Gewinnermittlungsvorschrift und beschränkt den Betriebsausgabenabzug für 
Zinsaufwendungen eines Betriebs. Voraussetzung sind Einkünfte des Betriebs aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 4 h Abs. 5 EStG i. d. F. des Gesetzes v. 22. 12. 2009 (BGBl. I S. 3950). Erstmals anzuwenden für Wj., die nach dem 
31. 12. 2009 enden. 

2 § 4 h Abs. 5 Satz 3 EStG i. d. F. des JStG 2009 erstmals anzuwenden auf schädliche Beteiligungserwerbe nach dem 
28. November 2008, deren sämtliche Erwerbe und gleichgestellte Rechtsakte nach dem 28. November 2008 stattfinden. 

3 Nachstehend abgedruckt als Anl zu H 8 a. 
4 Zu diversen Praxisfragen betr. Anwendung der Zinsschranke nach § 4 h EStG iVm § 8 a KStG siehe auch Vfg. 

OFD Nordrhein-Westfalen v. 11. 7. 2013 S 2742 a – 2003 – St 137, DStR 2013 S. 1947 sowie Vfg. OFD Karlsruhe v. 10. 10. 
2014 S 2742 b/1/21-St 221 StEK KStG § 8 a Nr. 38. 
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3 Ein Einzelunternehmer kann mehrere Betriebe haben (siehe hierzu aber Tz. 62 und 64). 

4 Die Zinsschranke ist auch anzuwenden, wenn der Gewinn gemäß § 4 Abs. 3 EStG durch den Über-
schuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ermittelt wird. 

5 Eine vermögensverwaltend tätige Personengesellschaft ist kein Betrieb im Sinne der Zinsschranke, 
es sei denn, ihre Einkünfte gelten kraft gewerblicher Prägung nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG als Gewinnein-
künfte. 

6 Eine Mitunternehmerschaft hat nur einen Betrieb im Sinne der Zinsschranke. Zum Betrieb der Mit-
unternehmerschaft gehört neben dem Gesamthandsvermögen auch das Sonderbetriebsvermögen von 
Mitunternehmern im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 EStG. 

7 Eine Kapitalgesellschaft hat grundsätzlich nur einen Betrieb im Sinne der Zinsschranke. Nach § 8 a 
Abs. 1 Satz 4 KStG ist § 4 h EStG auf Kapitalgesellschaften, die ihre Einkünfte durch den Überschuss 
der Einnahmen über die Werbungskosten ermitteln (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG), sinngemäß anzuwenden. 

8 Die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) hat nur einen Betrieb im Sinne der Zinsschranke;  
dazu gehört auch der Gewinnanteil des persönlich haftenden Gesellschafters. Zur KGaA siehe auch Tz. 44. 

9 Betriebsstätten sind keine eigenständigen Betriebe. 

10 Der Organkreis gilt für Zwecke der Zinsschranke als ein Betrieb (§ 15 Satz 1 Nr. 3 KStG). 
 

2. Kapitalforderungen/Fremdkapital 
11 Die Zinsschranke erfasst grundsätzlich nur Erträge und Aufwendungen aus der Überlassung von 
Geldkapital (Zinserträge und Zinsaufwendungen im engeren Sinne) und nicht solche aus der Überlas-
sung von Sachkapital. Fremdkapital im Sinne des § 4 h Abs. 3 EStG sind damit alle als Verbindlichkeit 
passivierungspflichtigen Kapitalzuführungen in Geld, die nach steuerlichen Kriterien nicht zum Eigen-
kapital gehören. Das sind insbesondere: 
 – fest und variabel verzinsliche Darlehen (auch soweit es sich um Darlehensforderungen und -verbind-

lichkeiten im Sinne des § 8 b Abs. 3 Satz 4 ff. KStG handelt), 
 – partiarische Darlehen, 
 – typisch stille Beteiligungen, 
 – Gewinnschuldverschreibungen und 
 – Genussrechtskapital (mit Ausnahme des Genussrechtskapitals im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 2  

KStG). 

12 Auf die Dauer der Überlassung des Fremdkapitals kommt es nicht an. 

13 Bei Banken stellt auch das nach dem Kreditwesengesetz (KWG) dem haftenden Eigenkapital zu-
zurechnende Fremdkapital Fremdkapital im Sinne des § 4 h Abs. 3 Satz 2 EStG dar. 

14 Die Abtretung einer Forderung zu einem Betrag unter dem Nennwert gilt als eigenständige Über-
lassung von Fremdkapital im Sinne von § 4 h Abs. 3 EStG, wenn die Abtretung nach allgemeinen 
Grundsätzen als Darlehensgewährung durch den Zessionar an den Zedenten zu beurteilen ist (sog. 
unechte Forfaitierung/unechtes Factoring). Die Grundsätze des BMF-Schreibens vom 9. Januar 1996 
(BStBl. I S. 9) sind zu beachten. 

Übernimmt der Zessionar zusätzlich das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners der abge-
tretenen Forderung (sog. echte Forfaitierung/echtes Factoring), ergeben sich durch die Abtretung 
grundsätzlich weder beim Zedenten noch beim Zessionar Zinsaufwendungen und Zinserträge im Sinne 
des § 4 h Abs. 3 Satz 2 und 3 EStG. Es wird aber nicht beanstandet, wenn Zessionar und Zedent auf 
Grund eines übereinstimmenden schriftlichen Antrags, der bei dem für den Zessionar örtlich zuständi-
gen Finanzamt zu stellen ist, die echte Forfaitierung bzw. das echte Factoring als Überlassung von 
Fremdkapital im Sinne von § 4 h Abs. 3 EStG behandeln (siehe hierzu Tz. 32 ff. und 37 ff.). Der Zessio-
nar hat in diesen Fällen nachzuweisen, dass der Zedent gegenüber dem für ihn örtlich zuständigen 
Veranlagungsfinanzamt eine schriftliche und unwiderrufliche Einverständniserklärung abgegeben hat, 
wonach er mit der Erfassung der Zinsanteile als Zinsaufwendungen im Rahmen der Zinsschranke ein-
verstanden ist. Die Anwendung der Billigkeitsregelung beim Zessionar hängt von der korrespondieren-
den Erfassung der Zinsen beim Zedenten ab. 

Entgelte für die Übernahme des Bonitätsrisikos und anderer Kosten stellen keine Zinsaufwendungen 
beim Zedenten und keine Zinserträge beim Zessionar dar. 

Unerheblich ist, ob die abgetretene Forderung ihrerseits eine Forderung aus der Überlassung von 
Geldkapital ist; auch die Abtretung einer Forderung aus der Überlassung von Sachkapital kann ihrer-
seits die Überlassung von Fremdkapital darstellen. 

 
3. Zinsaufwendungen/Zinserträge 

15 Zinsaufwendungen im Sinne der Zinsschranke sind Vergütungen für Fremdkapital (§ 4 h Abs. 3 
Satz 2 EStG); Zinserträge im Sinne der Zinsschranke sind Erträge aus Kapitalforderungen jeder Art 
(§ 4 h Abs. 3 Satz 3 EStG). Hierzu gehören auch Zinsen zu einem festen oder variablen Zinssatz, aber 
auch Gewinnbeteiligungen (Vergütungen für partiarische Darlehen, typisch stille Beteiligungen, Ge-
nussrechte und Gewinnschuldverschreibungen) und Umsatzbeteiligungen. Zinsaufwendungen bzw. 
Zinserträge sind auch Vergütungen, die zwar nicht als Zins berechnet werden, aber Vergütungscharak-
ter haben (z. B. Damnum, Disagio, Vorfälligkeitsentschädigungen, Provisionen und Gebühren, die an 
den Geber des Fremdkapitals gezahlt werden). 
16 Keine Zinsaufwendungen oder -erträge sind Dividenden, Zinsen nach §§ 233 ff. AO sowie Skonti 
und Boni. 
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